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In Regelfall bedarf es der strafprozessualen Möglichkeiten des 
Ermittlungsverfahrens, um die Details der Straftat und die da
rüber hinaus interessierenden politisch-operativen Zusammen
hänge aufzuklären. Auch effektive schadensverhütende Maßnahmen 
sowie wirksame und dauerhafte Maßnahmen zur Einschränkung und 
Beseitigung straftatbegünstigender Bedingungen lassen sich 
oftmals erst im Zusammenhang mit einem Strafverfahren veran
lassen.
Die Klärung der strafrechtlichen und sonstigen politisch-opera
tiv interessierenden Zusammenhänge eines beliebigen Operativen 
Vorgangs endet grundsätzlich nich t m i t d er_E i nlei tu ng_ ei n e s_
Ermi111ungsVerfahrens. Die Einleitung eines Ermittlungsver
fahrens stellt zwar formal gemäß Richtlinie 1/75 eine Art des 
Abschlusses des Operativen Vorgangs dar, jedoch bedeutet das 
nicht, daß damit die inhaltliche Klärung des Sachverhalts tat
sächlich abgeschlossen ist; sie beginnt häu^ig^erst richtig, 
weil nun die sich aus der StPO e r g e b e n d an e ue n Möglichkeiten 
des Vorgehens genutzt werden können^D^^calrin zu der 
Konsequenz führen, daß Operative Vöj"g9nge insbesondere 
bei der Bearbeitung von feindlich-negativen Personen- 
zusammenschlüssen sowie lj^p^amrnenhang mit der Aufklärung 
komplizierter, nicht umfa^feend überschaubarer Zusammenhänge, 
nach der Einleitung aiffes Ermittlungsverfahrens weitergeführt 
werden oder däB - oftmals im Ergebnis der Untersuchungshand- 
lungern - neue Operative Vorgänge (Nachfolge-Vorgänge) angelegt 
wurden. Dadurch entstehen günstige Voraussetzungen für die an 
optimalen politisch-operativen Zielen orientierte Zusammenarbeit 
der Vorgangs führenden operativen Diensteinheit und der zuständi
gen Untersuchungsabteilung während der Bearbeitung des Er
mittlungsverfahrens , und zwar sowohl für das Ermittlungsver
fahren, als auch für die Bearbeitung der Operativen Vorgänge.

1 Vgl. Richtlinie 3/75, a. a. 0., S.
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